
 
Geschützter Landschaftsbestandteil (GLB) 
 
 
Name: Halbinsel Brückentin 
  
gemäß § 4 oder § 6 NatSchAG M-V  
zuständige Gebietskörperschaft 

 
Mecklenburgische Seenplatte 

 
Landkreis (Juni 1994 bis September 
2011) 

 
Mecklenburg-Strelitz 

* ggf. Landkreis bis 1994 Neustrelitz 

 
Festsetzungen: (Beschlüsse, Verordnungen; auch einstweilige Sicherungen; chronologisch) 
Nr. Bezeichnung der Festsetzung Datum der 

Festsetzung 
In Kraft  
von - bis 

Kopie im 
LUNG M-V 
vorh. 

1 Beschluss des Landrates des Landkreises 
Neustrelitz vom 31.5.1993 

31.05.1993 31.05.1993 Ja 

     
 
Sonstige Informationen 
Verwendete Quelle zur Abgrenzung des Schutzobjektes: Schutzgebiets-VO (Karte, 

Grenzbeschreibung), Digitales 
Orthophoto, Kartierung der ge-
setzlich geschützten Biotope 
(2011) (Flächendatensatz) 

Wesentlicher Grund der Ausweisung: 
 
Wertvolle Pflanzenart(en)                   Wertvolles Biotop                                           Wertvolle Tierart(en)         
 
Besondere Geologische Bildung        Besondere kulturhistorische Bedeutung      
  

Bemerkungen: Das Datum der Veröffentlichung der Verordnung ist unbekannt. 
Kurzbeschreibung: Das GLB ist ein trockenwarmer Standort mit Vorkommen einer 

Vielzahl seltener und schutzwürdiger Tier- und Pflanzenarten. Des 
Weiteren stellen die umgebenden Bruchwald- und Röhrichtzonen 
wertvolle und geschützte Biotope dar. 

Fläche in Hektar (GIS-Ermittlung) Flächengröße in Hektar (Beschluss) 
7,19 - 

 
 

 Nr. MST 048 


